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Beschlussvorlage 
 

Nr. 0223/2020-2025 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 22.06.2021 Vorberatung 

Rat 01.07.2021 Entscheidung 

 
öffentlich Berichterstatter: Peter Frischemeier 

 
 

13. Änderung der Hauptsatzung  

hier: Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Sachverhalt: 
 

In der Hauptsatzung der Stadt Brakel vom 27.11.2020 in der zurzeit gültigen 
Fassung ist im § 13 „Öffentliche Bekanntmachungen“ geregelt, dass alle ge-

setzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt 
Brakel veröffentlicht werden. 

 
In den Lokalteilen der Tageszeitungen „Westfalen-Blatt“ und „Neue Westfäli-

sche“ erfolgt ein redaktioneller Hinweis auf die Veröffentlichung. 
 

Mit der Fa. Rautenberg Media wird gerade die Herausgabe eines Mitteilungs-
blatt für die Stadt Brakel erarbeitet, welches dann im 14-tägigen Rhythmus 

erscheinen wird. Nach derzeitigem Stand kann die erste Ausgabe voraussicht-
lich am 02.07.2021 erscheinen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, ab diesem Zeitpunkt auf die redaktio-
nellen Hinweise in den Tageszeitungen zu verzichten. Stattdessen würden die 

kompletten Bekanntmachungen und Informationen in dem neuen Mitteilungs-
blatt veröffentlicht. 

 
An der Veröffentlichung der „Öffentlichen Bekanntmachungen“ auf der Home-

page der Stadt soll nichts geändert werden, um die Rechtskraft der Veröffentli-
chungen nicht zu gefährden. 

 
Einhergehend mit der vorgenannten Verfahrensweise ist eine Änderung der 

Hauptsatzung erforderlich. 
 

Der Passus im § 13 Absatz der Hauptsatzung auf den redaktionellen Hinweis in 
den Tageszeitungen „Westfalen-Blatt“ und „Neue Westfälische“ wird gestri-

chen. 

 
Stattdessen wird ein Verweis auf das neue erscheinende Mitteilungsblatt er-

gänzt. 
 

Der Satzungsentwurf ist als Anlage 1 beigefügt. 
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Haushaltsrechtliche 

Auswirkungen: 

 

Im Budget 111000.543100 stehen 3.800,- € für die Öffentlichen Bekanntma-
chungen zur Verfügung. Diese Mittel werden nunmehr für das Mitteilungsblatt 

benötigt. Der darüberhinausgehende Mittelbedarf wird ebenfalls aus dem 
Budget 111000.543100 gedeckt. 

Für 2022 werden die dann jährlich erforderlichen Finanzmittel in Höhe von 
18.800,- € im Haushalt entsprechend eingeplant.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Brakel beschließt mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl 

der Ratsmitglieder den entsprechenden Entwurf der Änderung der Hauptsat-
zung der Stadt Brakel vom 27.11.2020 –1. Änderung- als Satzung. 

 
Die 1. Änderung zur Hauptsatzung der Stadt Brakel wird Bestandteil der Nie-

derschrift des Rates.  
 
 

Anlagen: 

 
Entwurf 1. Änderung der Hauptsatzung 
 

 
Brakel, 04.06.2021/Abt. FB 1/ 10/Oesselke 

Der Bürgermeister 
 
 

 
Hermann Temme 
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